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Freiwilliges, gemein-

wohlbezogenes  

Engagement 

1 Überblick 

Der Gesetzgeber erkennt freiwilliges, gemeinwohlbezogenes Engagement auch mit 

den Mitteln des Steuerrechts an.1 Liegen die allgemeinen Voraussetzungen der Gemeinnüt-

zigkeit (§§ 51 ff AO) vor, kann der Steuerpflichtige körperschaftsteuerliche und um-

satzsteuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Neben den allgemeinen Voraus-

setzungen der Gemeinnützigkeit sind die spezifischen körperschaftsteuerlichen Rechtsfol-

gen zu beachten.  

Der Begriff der Gemeinnützigkeit ist in diesem Sinne eng gefasst und unterliegt restriktiven 

Voraussetzungen. Ziel ist die steuerliche Begünstigung von gewissen Zweckbetätigungen. 

In diesem Sinne sind gemeinnützige Zwecke im engeren Sinne, mildtätige und auch kirch-

liche Zwecke umfasst. Damit unterliegen auch Sportvereine, Museen, Kinderbetreuungs-

einrichtungen oder auch Bibliotheken der Begünstigung. Der Anwendungsbereich betrifft 

im vorstehenden Sinne verschiedene Arten des freiwilligen gemeinwohlbezogenen Engage-

ments. 

  

 

1  Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 5. Aufl. 2021, Kap. 1 A. Rn. 1.8. 
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Rechtsgrundlage 

Begünstigte Zwecke 

Körperschaft 

Organisations- 

bezogenheit 

Gemeinnützigkeits- 

fähigkeit 

2 Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit nach  

§§ 51 ff AO 

Die §§ 51 ff AO regeln den Allgemeinen Teil des Rechts der Besteuerung der gemeinnüt-

zigen Organisationen. Sie stellen Anforderungen sowohl an die Satzung der Körperschaft, 

als auch an das Handeln ihrer tatsächlichen Geschäftsführung. Systematisch sind sie 

im zweiten Teil der AO (Steuerschuldrecht) verortet. Gleichsam Zentralnorm des Gemein-

nützigkeitsrechts ist § 51 Abs. 1 AO.  

 Lesen Sie bitte § 51 Abs. 1 AO. 

Gemäß § 51 Abs. 1 S. 1 AO kommen Steuervergünstigungen in Betracht, wenn eine Kör-

perschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke verfolgt.  

2.1 Vorliegen einer Körperschaft i.S.v. § 1 Abs. 1 KStG 

Wie sich also bereits aus dem Wortlaut des § 51 Abs. 1 S. 1 AO ergibt, ist das steuerliche 

Gemeinnützigkeitsrecht körperschaftsbezogen, es kommen also nur Körperschaften im 

steuerlichen Sinne, d.h. i.S.v. § 1 Abs. 1 KStG als steuerlich Begünstigte in Betracht.  

 Lesen Sie bitte § 1 Abs. 1 KStG. 

2.1.1 Allgemeines 

Zweck der Organisationsbezogenheit ist die typischerweise gegenüber individuellen För-

dermaßnahmen leichtere Überwachung der Körperschaften, zumal diese z.T. bereits aus 

anderen Rechtsgründen verschiedenen Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten unterlie-

gen.2 Überdies können die steuerlichen Vorgaben in den Satzungen der Körperschaften 

verankert werden; Organe, die solchen satzungsmäßigen Vorgaben zuwider handeln, ver-

letzen dann Pflichten gegenüber der Körperschaft (vgl. z.B. § 43 Abs. 2 i.V.m. 

§ 37 Abs. 1 GmbHG) und sind folglich auch dadurch zur Einhaltung der steuerlichen Vorga-

ben angehalten.3  

Als gemeinnützigkeitsfähig kommen folglich insbesondere in Betracht:  

 Kapitalgesellschaften (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG), insbesondere die GmbH4; 

 sonstige juristische Personen des privaten Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG), insbe-

sondere eingetragene Vereine; 

 nichtrechtsfähige Vereine und Stiftungen (§ 1 Abs. 1 Nr.5 KStG); 

 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG). 

  

 

2  Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 5. Auflage 2021 Kap. 1 A. Rn. 1.13. 
3  So Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 5. Auflage 2021 Kap. 1 A. Rn. 1.13; nicht erklärbar ist 

dadurch freilich der Ausschluss der Personengesellschaften von der Gemeinnützigkeitsfähigkeit, denn die Veran-

kerung der entsprechenden Vorgaben wäre in den Gesellschaftsverträgen der Personengesellschaften nicht we-

niger gut möglich als in den Satzungen der Körperschaften. 
4  Gemeinnützige AG sind rechtlich denkbar, in praxi aber ausgesprochen selten. 
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Stiftungen 

Stiftungsvermögen 

Stiftungsarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Im Besonderen: Stiftungen 

Hinsichtlich der o.g. Rechtsformen kann weitgehend auf das Skript „Grundbegriffe und 

Grundzüge des Gesellschaftsrechts“ verwiesen werden. Aufgrund des besonders engen 

Sachzusammenhangs der Gemeinnützigkeit mit dem Stiftungsrecht sollen im Folgenden 

gleichwohl einige stiftungsrechtliche Grundbegriffe erläutert werden.  

 Lesen Sie bitte § 80 BGB. 

Das Stiftungsrecht ist in §§ 80 ff BGB geregelt. Es ist zunächst zu unterscheiden zwischen 

rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen. Eine rechtsfähige Stiftung ist eine ju-

ristische Person und damit eine eigenständige Rechtspersönlichkeit, die unter eigenem Na-

men im Rechtsverkehr auftreten, Verträge schließen, klagen und verklagt werden kann. 

Anders als alle anderen juristischen Personen hat die rechtsfähige Stiftung keine Mitglieder 

bzw. Gesellschafter. Errichtet wird die rechtsfähige Stiftung demnach nicht durch einen 

Gesellschaftsvertrag, sondern durch Gründungsakt5 des Stifters, das s.g. Stiftungsge-

schäft (einseitige Willenserklärung) und die staatliche Anerkennung als rechtsfähig 

(Verwaltungsakt). 

 Lesen Sie bitte §§ 81 f BGB. 

Das Stiftungsgeschäft ist formbedürftig (§ 81 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 126 BGB) und muss 

die verbindliche Erklärung des Stifters enthalten, näher bezeichnete Vermögensgegen-

stände (Stiftungsvermögen) zur Erfüllung eines näher bestimmten Zwecks zu widmen. 

Darüber hinaus muss es die in § 81 Abs. 1 S. 3 BGB genannten Angaben enthalten. Liegen 

diese Voraussetzungen vor, ist darüber hinaus die Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert6 

und gefährdet der Stiftungszweck nicht das Gemeinwohl, so hat die staatliche Anerkennung 

als rechtsfähig zu erfolgen (§ 80 Abs. 2 S. 1 BGB). Mit der Anerkennung der Stiftung als 

 

5  Insoweit wie eine Einmann-GmbH oder -AG. 
6  Dies ist insbesondere dann nicht der Fall, wenn das Stiftungsvermögen (bzw. bei Nicht-Verbrauchsstiftungen die 

daraus zu generierenden Einnahmen) zur Erfüllung des satzungsmäßigen Zwecks nicht ausreichen. 
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 Die Unterlagen und Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Die ausschließlichen Nut-
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